
Zahlung nicht pünktlich bis zu jenem Termine, ſo kann die ſofortige Rückzahlung des ganzen Darlehnsreſtes verlangt werden.

reis- Blatt.r KWerſeburge
Mittwoch den 13. Juli.

Vekanntmachungen.
Die Errichtung von Pferdezucht- Vereinen betr.

Die mittelſt der Miniſterial- Erlaſſe vom 19. December 1857, 13. Juli 1862 und 12. Januar 1869 veröffentlichten Beſtim
mungen über die Errichtung von Pferdezucht Vereinen haben einer Reviſion und erfahrungsmäßig begründeter Abänderungen bedurft.

Demgemäß werden anliegend unter:
A. die allgemeinen Beſtimmungen über die Bildung ſolcher Zuchtvereine,
B. das Schema einer ConſtituirungsUrkunde,
C. und D. die Schemata einer Schuldurkunde

in revidirter Faſſung zur Kenntniß des betheiligten Publikums mit dem Bemerken gebracht, daß nach Inhalt obiger Anlagen bei allen
neu eingehenden Anträgen, welche Behufs Gründung eines Vereins die Nachſuchung der Staatshilfe bei Beſchaffung eines Deckhengſtes
bezwecken, verfahren werden wird.

Jn die Conſtituirungs Verhandlung (Anlage B.) ſind Abänderungen aufgenommen, welche über den Umfang des Vereins, die
Rormirung der Sprunggelder, die Benutzung der Zuchthengſte zunächſt das ſelbſtſtändige Ermeſſen der Genoſſenſchaft walten und darin
eine Anregung zur zahlreicheren Bildung von Vereinen erwarten laſſen. Die Bewilligung der Staatshilfe zum Ankauf von Zuchthengſten
wird ſich im Jntereſſe der Landespferdezucht auf die Prüfung der Gemeinnützigkeit des Untexnehmens nach den Vorſchlägen der Genoſſen
ſchaft in jedem einzelnen Falle beſchränken. Auch ſoll den Vereinen, um ihnen die oft ſchwierige und koſtſpielige Aufſuchung eines zur
Zucht geeigneten Hengſtes zu erleichtern, fortan nach Jnhalt des II. Abſchnitts der allgemeinen Beſtimmungen (Anlage A.) eine Auswahl
aus der jüngſten Remontirung der Landgeſtüt Ställe geſtattet werden.

Jn der Anlage C. iſt der Entwurf der auszuſtellenden Schuldurkunde beigefügt, um bei Aufnahme der Conſtituirungs Ver
handlung dem gewählten Vereins Vorſtande den Umfang der gegen den Staat einzugehenden Schuldverpflichtung im Voraus erkennbar
u machen.

Die Bildung neuer Vereine durch Bewilligung zinsfreier und ratenweiſe zurückzahlbarer Darlehne, durch eine gleichartige Cre
ditirung der Kaufgelder bei HengſtAnkäufen zu unterſtützen, werde ich auch ferner gern bereit ſein, ſoweit es die mir für dieſen Zweck

zur Verfügung ſtehenden Mittel geſtatten.
Berlin den 13. April 1870.

Der Miniſter für die andere ſchaftlichen Angelegenheiten.
v. Selchow.

Beſtimmungen A.über die Errichtung von Pferdezucht-Vereinen.
Die Pferdezucht des Landes wird einen weſentlichen Aufſchwung nehmen, wenn durch den Zuſammentritt von Privatperſonen

ſich größere Vereine bilden, welche gute und werthvolle Hengſte halten, und für deren Verwendung zur Bedeckung einer angemeſſenen
Zahl von geeigneten Stuten Sorge tragen.
V Das Miniſterinm hat dieſen Zweck bisher nach Möglichkeit unterſtützt, und wird ihn auch ferner zu fördern bemüht ſein, indem

es Vereinen
I. durch Gewährung zinsfreier Darlehne,

II. durch zinsfreie Creditirung der Kaufgelder
Gelegenheit bietet, ſich ohne unmittelbare Geldausgaben ſolche Hengſte zu verſchaffen. Wenn ſich Vereine bilden, welche in einer in bin-

dender Form aufgenommenen Verhandlung nach dem Schema B. unter Feſtſtellung der darin bezeichneten Punkte ſich zu deren Erfüllung
verpflichten, ſo will das Miniſterium ſeine Vermittelung dafür eintreten laſſen, daß für jede Zuchtabtheilung einer durch die Conſtituirungs-
Verhandlung deſignirten Anzahl von Stuten ein Hengſt beſchafft werde.

Die über die Bildung ſolcher Vereine zunächſt aufzunehmende Anmelde- Verhandlung iſt vom Landrathe des betreffenden Kreiſes

an die Regierung reſp. vom Amtshauptmanne des Bezirks an die Landdroſtei und von dort durch das Oberpräſidium an das Miniſte-
rium einzuſenden, welches dann befinden wird, ob die Bildung des Vereins den Anforderungen eines gemeinnützigen, der Förderung der
Landespferdezucht dienlichen Unternehmens entſpricht, und ob und in welchem Umfange die erforderlichen Geldmittel bei den Centralfonds
des Miniſterii disponibel zu machen ſind, damit demgemäß mit der Aufnahme der Conſtituirungs Verhandlung und dem Pferde Ankaufs
geſchäft vorgegangen werden kann.

I. Die Bewilligung von Darlehnen zur Beſchaffung von Hengſten erfolgt unter folgenden Bedingungen:
1. Der Verein ſtellt an einem, von einem Königlichen Haupt oder Landgeſtüt nicht allzufern belegenen Orte einen im Privat-

beſitze (im Jnlande oder Auslande) befindlichen Hengſt vor und giebt den mit dem Eigenthümer deſſelben vereinbarten Kaufpreis an.
2. Wenn die nach Befinden des Miniſterii veranlaßte Unterſuchung den Hengſt preiswürdig und für den Zweck ſeiner Verwen-

dung geeignet erachtet hat, ſo wird das Miniſterium dem Vereine ein zinsfreies, in 4——6 Jahren ratenweiſe rückzahlbares Darlehn
zum Ankauf des Hengſtes und zwar in der Regel in der ganzen Höhe des verabredeten Kaufpreiſes gewähren, ſofern und inſoweit die

disponibeln Mittel dies geſtatten.
3. Der Verein wird durch den Ankauf des Hengſtes Eigenthümer deſſelben, hat ſich aber zur Ueberwachung des Vereinszwecks

und zur Sicherheit für die Rückgewähr des empfangenen Darlehns, dem ſtaatlichen Aufſichtsrechte wird durch einen vom Miniſterium
damit beauftragten Beamten der Geſtütverwaltung in zeitweiſen Reviſionen ausgeübt.

4. Der Verein übernimmt die Verpflichtung, den Hengſt zur Bedeckung der deſignirten Stuten zu benutzen, und denſelben hin-
ſichtlich der Stallung, Wartung und Fütterung in beſter Pflege zu halten, wozu weſentlich auch gehört, daß der Hengſt ſich nicht blos
bewegt, ſondern auch möglichſt als Reit oder Wagenpferd zu wirklicher, ſeinen Kräften entſprechender, aber auch ſeiner Zuchtbeſtimmung
nicht nachtheiliger Arbeit verwendet wird.

5. Ueber den Empfang des Darlehns hat der Vereins Vorſtand mit ſolidariſcher Verbindlichkeit ſeiner Mitglieder eine Schuld-
urkunde nach dem Schema C. auszuſtellen, in welcher er ſich verpflichtet, die fälligen Jahresraten des Darlehns jedesmal bis ſpäteſtens
m 1. December des betreffenden Jahres auf ſeine Koſten an die vom Miniſterium beſtimmte Empfangskaſſe abzuführen. Erfolgt die
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6. Der Verein hat das Recht ſich jederzeit durch Rückzahlung des ungetilgten Darlehnsbetrages von ſämmtlichen gegen die

Staatsverwaltung übernommenen Verbindlichkeiten zu befreien. So lange aber die Rückzahlung des Darlehns nicht vollſtändig erfolgt iſt
darf der Verein ſich ohne Vorwiſſen und Genehmigung des Miniſterii des Hengſtes nicht entäußern.

7. Ergeben die Reviſionen des beauftragten Geſtütbeamten, daß den geſtellten Bedingungen in weſentlichen Punkten nicht ge-
nügt iſt, daß insbeſondere entweder der Hengſt ſchlecht gehalten oder das Bedeckungsgeſchäft unregelmäßig oder erfolglos geführt wird
ſo kann vom Miniſterium die Rückzahlung des ganzen noch ungetilgten Darlehnsbetrags mit dreimonatlicher Kündigungsfriſt verlangt
werden ſofern der Verein es nicht vorzieht, in ſolchem Falle der Geſtüt Verwaltung auf ihr Anerbieten den Hengſt ſelbſt für einen Preis
in Höhe des Darlehnsreſtes käuflich zu überlaſſen. Ein ſolches Kaufgeſchäft muß auf Verlangen der Geſtüt Verwaltung ſofort Zug um
Zug durch Uebergabe des Hengſtes gegen Empfangnahme einer Beſcheinigung über die erfüllte Gegenleiſtung ausgeführt werden. Die
fällige Darlehnsrate des laufenden Jahres iſt ohne Anrechnung auf. den Kaufpreis an die Staatskaſſe abzuführen, falls der Hengſt in dem
betreffenden Jahre ſchon wiederholt zum Decken benutzt worden iſt.

8. Geht der Hengſt durch einen Unglücksfall oder eine Krankheit ohne Verſchulden des Stationshalters worüber der Nachweis
geführt werden muß, ein, ſo wird das Miniſterium nach Befinden der Umſtände auf die Rückforderung des ungetilgten Darlehnsbetrages
ganz oder zum Theil verzichten.

II. Die Creditirung der Kaufgelder beim Ankauf von Hengſten. Um den Pferdezüchtern, welche einen Ver
ein zu bilden beabſichtigen das Aufſuchen eines geeigneten Zuchthengſtes zu erleichtern, ſoll ihnen auch eine Auswahl unter denjenigen
vom Staate angekauften oder ſelbſt gezüchteten Remonten, welche den Landgeſtüten zur Einſtellung für die nächſte Deckperiode überwieſen
ſind, geſtattet werden. Das Miniſterium wird den Anträgen auf käufliche Ueberlaſſung ſolcher Remonten zu entſprechen ſuchen ſoweit
es die etwa ſchon getroffenen Dispoſitionen über die Beſetzung der Deckſtationen und die für neue Ergänzungs Ankäufe disponibeln
Staatsmitteln noch zulaſſen.

Bei einer ſolchen käuflichen Ueberlaſſung eines Remontebeſchälers tritt die zinsfreie Creditirung der Kaufgelder und deren in 46
Jahren ratenweiſe zu bewirkende Abtragung an die Stelle der sub 1. gedachten Darlehnsbewilligung unter den suh 3. und folgenden
Nummern aufgeführten, beziehungsweiſe maßgebenden Bedingungen. Die Kaufſumme beſteht bei den vom Staate käuflich erworbenen Re
monten in der Erſtattung des ſelbſtgezahlten Kaufpreiſes und der bis zum Tage der Uebergabe der Staatskaſſe erwachſenen Transport-
und Futterkoſten, und bei den ſelbſtgezüchteten Remonten in der Zahlung eines bei der Einſtellung in das Landgeſtüt nach gemeinem
Kaufwerthe zu bemeſſenden Taxpreiſes und der durch den Transport des Hengſtes aus dem Hauptgeſtüt in das betreffende Landgeſtüt, und
für die Fütterung von der Einſtellung bis zur Uebergabe an den Verein entſtandenen Unkoſten.

Für creditirte Kaufgelder iſt die Schuldurkunde nach dem Schema D. auszuſtellen.
Auch wird zur Förderung der Vereinszwecke das Miniſterium es an geeigneter Bereitwilligkeit nicht fehlen laſſen die nach Ab

ſchnitt I. Nr. 8. dieſer Beſtimmungen für beſondere Unglücksfälle in Ausſicht geſtellte Staatsunterſtützung nach Befinden ſelbſt dahin zu
erweitern daß es vorbehaltlich einer die etwaigen Werthsdifferenzen und die ſchon vom Vereine geleiſteten Theilzahlungen ausgleichenden
Abrechnung den Umtauſch des Vereinshengſtes gegen einen anderen, zur Einſtellung beſtimmten Remontehengſt des neueſten Jahrganges
geſtattet, wenn ein ſolcher aus den Remonten eines Landgeſtüts käuflich erworbener Vereinshengſt bis zum 1. Juli der zweijährigen Deck-
periode ſich als ein läſſiger oder unfruchtbarer Beſchäler erwieſen, oder einen Erbfehler zu erkennen geben ſollte.

Schema einer ConſtituirungsVerhandlung. B.
Verhandelt zu D. den 18

Heute trafen die nachbenannten Herren zuſammen, um in Ausführung des ihnen bekannt gewordenen Erlaſſes des Herrn Mini-
ſters für die landwirthſchaftlichen Angelegenheiten vom durch Vollziehung dieſer Verhandlung einen Pferdezucht Verein zu bilden.

Demgemäß verpflichten ſich in aufeinanderfolgenden Jahren [die Zahl der Jahre hängt von der Behufs Abtragung
der urkundlich übernommenen Schuld an die Staatskaſſe zu beſtimmenden Dauer der Verpflichtung ab] jährlich von dem Vereinshengſte

decken zu laſſen. Herr Z. 2 Stuten, Herr II. 1 Stute, Herr A. 3 Stuten u. ſ. w.: Summa
00 Stuten.

Jede durch Verkauf, Tod c. abgehende Stute kann und muß durch eine andere erſetzt werden.
Die Verpflichtung zur Benutzung des Vereinshengſtes für Stuten Bedeckung erliſcht mit dem Tode eines Mitgliedes.
[Die Zahl der für die Zuchtabtheilungen eines Hengſtes zu deſignirenden Stuten bleibt der Feſtſtellung des Vereins überlaſſen;

ſie darf aber nicht geringer ſein, als die in der Anmeldungs Verhandlung angegebene.
Zum Vorſtande des Vereins ſind mit Majorität gewählt die drei Herren: 1. A. 2. B. 3. O.Dieſe Herren verpflichten ſich, als Vorſtand des Vereins den geſammten Geſchäftsbetrieb zu leiten und zu überwachen überneh-

men auch ſolidariſch die Verbindlichkeit, mit ihrem ganzen Vermögen der Staatsverwaltung gegenüber für die Erfüllung der eingegange-
nen r insbeſondere auch für die pünktliche Tilgung der Schuldforderung der Staatskaſſe nach Maßgabe der auszuſtellenden
Urkunde zu haften.

(Hierbei iſt anzufügen, wie und von wem während der Tilgungsperiode des Staatsdarlehns die erforderlichen Zuſchüſſe zu leiſten
ſind wenn die Einnahmen aus den Sprunggeldern zur Deckung der Tilgungsraten nicht ausreichen. Ebenſo ſind etwaige Bedingungen,
welche die Vereinsmitglieder verpflichten, dem Vorſtande, wenn er in Anſpruch genommen werden ſollte, gerecht zu werden, hier nach
Ermeſſen einzuſchalten.]

Das Vereinsmitglied, Herr Z. übernimmt es, den Hengſt bei ſich zu ſtationiren, und dafür Sorge zu tragen, reſp.
darüber zu wachen, daß a) der Hengſt eine gute Stallung, Wartung und Fütterung erhalte, ſo daß er immer in vollkommen guter Con
dition bleibt, wozu weſentlich nothwendig erachtet wird, daß er nicht blos bewegt, ſondern auch möglichſt entweder als Reit oder als
Wagenpferd zur Arbeit benutzt wird, die, aber ſo bemeſſen werden muß, daß ſie, wenn auch den ganzen Organismus anregend, doch aber
weder nachtheilig auf die Lungen, noch ſchädlich auf die Sehnen wirkt. [Es iſt die Anſicht, daß der Hengſt in der zu leiſtenden Arbeit
die Koſten ſeiner Wartung und Fütterung compenſirt. Dem Verein bleibt jedoch überlaſſen, dies Verhältniß anders aufzufaſſen, und
dem Stationshalter auf Unkoſten der Stationirung eine Vergütung zuzubilligen.] b) in der Deckzeit ein Wärter gehalten werde, der das
Deckgeſchäft mit Sachkenntniß und Geſchick zu leiten verſteht, e) die Sprungregiſter, und vom zweiten Jahre ab auch die Abfohlungs
nachweiſungen richtig geführt, und bei den Reviſionen, welchen der Stationshalter ſowohl Seitens der Geſtütverwaltung als auch Seitens
des Vereins ſich unterwirft, vorgelegt werden d) die Sprungegelder einkaſſirt und an den Vorſtand abgeliefert werden, e) dem Hengſte
kein Unfall oder keine Krankheit zuſtoße, und bei unabwendbaren Erkrankungen eine möglichſt ſorgſame Behandlung, jedenfalls unter Zu-
ziehung eines approbirten Thierarztes, zu Theil werde. [Es bleibt dem Verein überlaſſen, zu beſtimmen und nach Ermeſſen hier einzu
ſchalten, wie oft der Hengſt täglich zum Decken benutzt werden darf, auf welche Stunden des Tages die Zulaſſung zum Decken beſchränkt
bleibt, und ob Stationshalter unter ſeinen Arbeitspferden Behufs Schonung des Vereinshengſtes einen Probirhengſt zu halten ver-

flichtet werden ſollpr Das Sprunggeld für jede der deſignirten Stuten der Vereins Mitglieder beträgt

Hierbei wird der Verein zu erwägen und zu beſtimmen haben ob die ſtipulirten TilgungsRaten der der Staatskaſſe ſchuldigen
Summe als Sprunggeld auf die im Eingange der Verhandlung als verpflichtet bezeichnete Stutenzahl repartirt werden ſoll. Beſtimmungen,
zu welchen Preiſen der Vereinshengſt noch andere, durch die Conſtituirungs Verhandlung im Voraus nicht angemeldete Stuten von Ver
eins Mitgliedern, ſowie Stuten von anderen, dem Verein nicht angehörigen Beſitzern decken ſollen, können hier eingeſchaltet werden
ebenſo über die von Vereins Mitgliedern, welche die angemeldete Zahl von Stuten dem Vereinshengſte zur Bedeckung nicht zugeführt
haben zu gewährende Entſchädigung. Endlich können noch Beſtimmungen hinzugefügt werden wie es mit der Verwendung des Hengſtes
gehalten werden ſoll, wenn der Verein ſich auflöſt, oder aus anderen eintretenden Gründen des Hengſtes ſich entäußern will, ſoweit die
Dispoſitionsbefugniß nicht durch die Tilgung der Schuldforderung der Staatskaſſe beſchränkt iſt.

Vorſtehende Verhandlung haben die Comparenten nach Vorleſung genehmigt, und zur Beglaubigung der von ihnen eingegange-
nen Verpflichtungen, ſowie mit der ausdrücklichen Erklärung, daß ſie ſich den Bedingungen des im Eingange dieſes Protocolls gedachten
Miniſterial-Erlaſſes, reſp. der Circular Verfügung deſſelben V ſten 13. April 1870 unterwerfen, vollzogen.

(Unterſchriften.
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Die Unterzeichneten haften mit ihrem ganzen Vermögen für die vollſtändige und pünktliche Erfüllung dieſer übernommenen Ver-

uc zum Ankaufe einesbewilligt, und durch die Königliche General Staats
III
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pflichtungen auch iſt es ihnen wohl bekannt, daß dem Darlehnsgeber hiernach freiſteht, die Erfüllung von jedem einzelnen Unterzeichneten
zu verlangen, und ſich nach ſeiner, des Gläubigers, Wahl an jeden Unterzeichneten auf Höhe des ganzen noch ungetilgten Schuldbetrages
zu halten, oder auch von jedem Einzelnen nur die Erſtättung eines Theilbetrages zu fordern.

(Ort, Datum, Unterſchriften.) D.Schema einer Schuldurkunde über creditirte Kaufgelder (mit tarifmäßigem Stempel).
Der Herr Miniſter für die landwirthſchaftlichen Angelegenheiten hat dem Pferdezucht Vereine zu das für die käufliche

Ueberlaſſung des Beſchälers aus den Remonten des Landgeſtüts zu an die Königliche General Staats
Kaſſe zu erlegende Kaufgeld von Thlrn., ſchreibe creditirt. Jn Folge deſſen bekennen die unterzeichneten
Vorſtands Mitglieder ſich hiermit perſönlich als Schuldner der genannten Kaſſe auf Höhe obiger Kaufſumme, und verpflichten ſich ſolida
riſch, alſo Alle für Einen und Einer für Alle, nach Maßgabe der Verhandlung vom und der darin gedachten Miniſterial Ver
fügungen für die Bezahlung der Schuld zu haften, insbeſondere deren pünktliche Abtragung innerhalb Jahren in der
Art zu bewirken daß im Jahre 18. und folgende Jahre jedesmal bis zum 1. December Thlr., ſchreibe

an die Kaſſe de Königlichen zu zur Beförderung an die Königliche General Staats Kaſſe
frankirt gezahlt werden, ebenſo aber auch den noch ungetilgten Betrag der Schuldſumme voll zu zahlen, ſoweit eine ſolche Vollzahlung nach
den Beſtimmungen der Cirecular Verfügung vom 13. April 1870 beanſprucht werden kann.

Die Unterzeichneten haften mit ihrem ganzen Vermögen für die vollſtändige und pünktliche Erfüllung dieſer übernommenen Ver
pflichtungen, entſagen rückſichtlich der Höhe des bedungenen Kaufpreiſes dem Einwande der Verletzung über die Hälfte, und bekennen, daß
dem Gläubiger freiſteht, die Erfüllung der übernommenen Verpflichtungen von jedem einzelnen Unterzeichneten zu verlangen, und ſich nach
ſeiner, des Gläubigers, Wahl an jeden Unterzeichneten auf Höhe des ganzen noch ungetilgten Schuldbetrages zu halten oder auch von
jedem Einzelnen nur die Erſtattung eines Theilbetrages zu fordern.

(Ort, Datum Unterſchriften).
Bekanntmachung. Die Militairpflichtigen, welche ſich in

dieſem Jahre vor der Königlichen Kreis Erſatz Commiſſion hierſelbſt
geſtellt haben fordern wir hierdurch auf, die für ſie ausgefertigten
und uns zur Aushändigung übergebenen Geſtellungs Atteſte in
unſerm Militair-Büreau innerhalb 8 Tagen in Empfang zu nehmen.

Merſeburg, den 11. Juli 1870.
D»o»::DDer Magiſtrat.

In der Kleiderhändler Karl Bergmannſchen Concursſache
von hier haben wir zum öffentlichen Verkauf der ausſtehenden For
derungen einzeln oder im Ganzen, ohne Gewährleiſtung für Rich-
tigkeit und Sicherheit einen Termin auf

den 19. Auguſt d. J., Vormittags 11 Ahr,
an hieſiger Gerichtsſtelle vor dem Unterzeichneten Commiſſar, Zim-
mer Nr. 9., anberaumt, was hierdurch bekannt gemacht wird.

Merſeburg, den 30. Juni 1870.
Königliches Kreisgericht, J. Abtheilung.

Der Commiſſar des Concurſes
Panſe.

Bekanntmachung.
Der zum Verkauf des dem Glaſermeiſter Eduard Lauckner

zu Bedra gehörigen vol. I. Nr. 6. des Hypothekenbuchs und Nr.
8. des Brandkataſters von Bedra eingetragenen halben Ackerhofs auf

Freitag den 22. Juli e., Vormittags 11 Ahr,
ſowie der zur Verkündung des Zuſchlags auf

Dienſtag den 26. Jnli e., Vormittags 12 Ahr,
vor dem unterzeichneten Subhaſtations Richter anberaumte Termin wird
aufgehoben, weil der Subhaſtationsantrag zurückgenommen iſt.

Merſeburg, den 7. Juli 1870.
Königliches Kreisgericht, J. Abtheilung.

Der Subhaſtations Richter

o e Bekanntmachung.
Das zu Peißen unter Nr. 4. des Hypothekenbuches gelegene

Samuel Pfeiffer'ſche Bauergut mit Hof, Scheune, Ställen und
Garten und eirca 60 Morgen Feld und Wieſen ſoll von den Erben

am 17. Zuguſt d. J., Nachmittags von 2 Ahr ab,
in dem Gaſthofe zu Scheidens

öffentlich an den Meiſtbietenden im Einzelnen oder im Ganzen ver-
kauft werden.

Die für die Käufer ſehr günſtigen Bedingungen werden im
Termine bekannt gemacht, können auch vor demſelben bei dem Mit-
erben, Ortsrichter Schirmer zu Döbris bei Zeitz, eingeſehen werden.

Peißen, den 5. Juli 1870.
Die Pfeiffer ſchen Erben.

Eine Partie Möbel ſind rer zu ver-kaufen zu erfragen in der Exped. d. Bl.

Die Abfuhr des während des Manövers der 8. Diviſion für
das Cantonnements Magazin zu Lodersleben bei Querfurt erforder-
lichen Brodes von Halle aus vom 10. bis 21. Auguſt e. und des
Hafers vom Magazin in Merſeburg aus am 8. Auguſt e. ſoll an die
Mindeſtfordernden im Wege der Submiſſion in dem deshalb am
Donnerstag den 21. d. M., Vormittags 9 Uhr, im Mititair Büreau
des Magiſtrats zu Halle in Gegenwart der erſchienenen Submitten
ten abzuhaltenden Termin verdungen werden. Die der Submiſſion
zu Grunde zu legenden Bedingungen liegen in dem genannten Lokale,
ſowie im Büreau der Magazin Verwaltung in Merſeburg aus und
ſind die Submiſſionsforderungen ſchriftlich und verſiegelt vor dem
bezeichneten Termine mit der Aufſchrift „Offerte auf Manöverfuhren
der 8. Diviſion“ portofrei an den Magiſtrat zu Halle einzuſenden.
Jn denſelben iſt anzugeben, daß die Bedingungen vom Submitten-
ten geleſen worden ſind.

Erfurt, den 6. Juli 1870.
Königliche Jntendantur der S. Diviſion.

Die zum Rittergute Goſeck gehörigen verſchiedenen Obſt An
lagen ſollen zur Gewinnung des diesjährigen Obſtes an Aepfeln,
Birnen, Pflaumen und wälſchen Nüſſen

Donnerstag den 14. Juli c., Vormittags 10 Ahr,
auf hieſigem Rittergute, nach Befinden in einzelnen Parzellen, oder
auch im Ganzen unter den im Termine bekannt zu machenden Be-
dingungen öffentlich meiſtbietend verpachtet werden.

Die Hälfte des Pachtgeldes iſt von dem Erſteher ſofort nach
ertheiltem Zuſchlage anzuzahlen.

Goſeck, am 20. Juni 1870.
Die gräflich von Zechſche Rent-Einnahme.

Auction.
Mittwoch den 13. Juli, von früh 8 Ahr an,

ſollen in meinem Gehöfte an der Funkenburg verſchiedenes Brenn-
holz, Bauholz, 2 große noch gute Hausthüren, 1 Glasthür, 1 kl.
Ladentiſch mit Kaſten nebſt Regal dazu, Kleiderſchrank, Kinderbett-
ſtellen Schreibtiſch, alte Stühle, Bretterkiſten, 1 Paar Pferdekum-
mete und Geſchirr, Pferdeeimer, Ketten Stalllaterne, 1 Ladenvor-
bau mit Chalouſien, eine Partie Rüſtbohlen, Stämme, Leitern,
verſchiedene Sandſteinſtufen und dergl. mehr öffentlich meiſtbietend
gegen gleich baare Zahlung verkauft werden.

Merſeburg, den 7. Juli 1870.
Aug. Querfurth, Maurermſtr.,

an der Funkenburg.

e Eine Kuh mit dem Kalbe ſteht zu verkaufen bei dem
e Ortsrichter Höſchel in Hohenweiden.m
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Getreide-Auetion auf dem Halme. Donnerstag
den 14. d. Nachmittags 3 Ahr, ſollen folgende dem Herrn
Oek. Hohmuth hier zugehörige Feldfrüchte, als:

1) am Hohendorfer Raine ca. 45 Morg. Roggen u. 4 Morg. Hafer,
2) an der Lauchſtädter Straße 4 Wicken u. 21 Hafer,

daſelbſt über 6 Roggen u. 6 Gerſte,
3) am rothen Brückenraine 4 Linſen u. 4 Roggen

auf dem Halme meiſtbietend gegen Baarzahlung verſteigert werden.
Sammelplatz am Tiemannſchen Gaſthofe in der Linde Nachm.

3 Uhr.
Merſeburg den 6. Juli 1870.

Rindfleiſch, Kr. Auct. Comm.
Getreide Auetion auf dem Halme. Montag den

18. d. MW., Nachmittags 4 Ahr, ſollen auf dem Obermeiſter
Peuſchelſchen Feldplane in der Lehmgrube 4 Mgn. Roggen,
3 Mgn. Hafer, 2 Mgn. Gerſte, über 1 Mgn. Linſen und er.
1 Mgn. weiße Bohnen auf dem Halme meiſtbietend gegen Baar-
zahlung verkauft werden.

Sammelplatz am Tiemannſchen Gaſthofe zur Linde 4 Uhr.
Merſeburg den 11. Juli 1870.

Rindfleiſch, Kr. Auct. Com.
Scheunen- Verkauf oder Verpachtung. Eine große

Scheune am Kinderplatze iſt ſofort zu verkaufen oder zu verpachten

beim Oec. Hohmuth.Logis-Vermiethung. Jm Fabrikant Rauſcheſchen Hauſe
in hieſiger Unteraltenburg am Ritter iſt die ſehr freundliche 1. Etage,
beſtehend in 4 Stuben und ſonſtigem Zubehör, ſofort oder vom 1.
October ab im Ganzen oder getheilt zu vermiethen durch den Kr.
Auct. Comm. Rindfleiſch.

Eine Etage von 3 Stuben, 2 Kammery, Küche nebſt Zube-
hör iſt im Ganzen oder auch getheilt zu vermiethen Breiteſtraße

Logis-Vermiethung. Jn meinem Hauſe in hieſ. Schmale
gaſſe iſt eine kleine Wohnung von 1 Stube, 2 Kammern, Küche
mit Kammer und ſonſtigem Zubehör zu vermiethen.

Hohmuth, Oec.
Markt Nr. 76. iſt die 3. Etage zu vermiethen und zum

1. October zu beziehen.
Logis-Vermiethung.

Jn dem dem verſtorbenen Drechslermeiſter Mühle gehörig
geweſenen in der hieſigen Johannisgaſſe belegenen Wohnhauſe
ſind 3 Zimmer nebſt Kammern und ſonſtigen Räumlichkeiten zu
vermiethen welche zu Michaelis dieſes Jahren bezogen werden können.

derſeburg, den 8. Juli 1870.
Der Rechts Anwalt Vitz

als Curator des Mühleſchen Nachlaſſes.
Ein Logis iſt zu vermiethen Hältergaſſe 655. auch iſt

daſelbſt eine Schlafſtelle oder eine Stube an eine einzelne Perſon
zu vermiethen.

Oberaltenburg 82A. iſt eine Wohnung, 1. Etage, 2
Stuben 1 Kammer, Küche und Zubehör zu vermiethen und 1.
October zu beziehen.

Die oberſte Etage meines Hauſes iſt von jetzt ab zu vermiethen
und kann ſofort bezogen werden. F. Sack,

zur grünen Tanne in Merſeburg.
Ein Familienlogis, parterre, Breiteſtraße Nr. 494.

neben der Poſt, iſt von jetzt ab zu vermiethen und zum 1. October
zu beziehen.

Oberburgſtraße 283. iſt eine möblirte Stube mit Kam-
mer zu vermiethen.

Ein Logis beſtehend aus 3 Stuben, 3 Kammern, Entreée,
Küche, Speiſekammer und ſonſtige Zubehör, iſt zu vermiethen
und 1. October zu beziehen Burgſtraße 294.

Sceneals: ein engliſches Kutſchzeug, Kummete, Ziehblätter, Taſchen u.
dergl. mehr verkauft Heinrich Krüper, Sattlermeiſter,

Breiteſtraße neben der Poſt.
Auch verfertige ich Polſterwaaren in und außer dem Hauſe.

Anzeige.
Dem hohen Adel und geehrten Publikum die ergebene Anzeige,

daß ich jetzt nicht mehr Unteraltenburg, ſondern Rittergaſſe 193.
wohnhaft bin und bitte ich das mir geſchenkte Vertrauen auch in
der neuen Wohnung zu Theil werden zu laſſen.

Gleichzeitig die ergebene Anzeige, daß Chignons, Chignons-
unterlagen, Haarrollen, Scheitel, Locken, Flechten und andre div.
Haararbeiten von mir ſchnell, ſauber und zu ſoliden Preiſen gefertigt
werden. Sämmtliche Arbeiten fertige ich auch von ausgekämmten
Haaren auch nehme ich Beſtellungen außer dem Hauſe zum Friſiren
freundlichſt an. Marie Dahn geborne Planert,

Rittergaſſe Nr. 193.

Geſchäfts-Eröffnung.
Sonnabend den 9. Juli eröffnete ich in der Selgrube Nr. 33

im Hauſe des Herrn Schönberger ein Schnittgeſchäft und empfehle
daſſelbe dem geehrten Publikum unter Zuſicherung billigſter Bedie,
nung. Beſonders empfehle ich eine große Auswahl von Tüchern in
allen möglichen Gattungen zu den billigſten Preiſen.

e Achtungsvoll Henriette Weiß.
Neue fließend fette Jsländer Heringe, n
neue marinirte Heringe

empfiehlt Gottfried Hädrich.Nervöſes Zahnweh
viärd augenblicklich geſtillt durch

Dr. Gräfströms Schwedische Zahntropfen
à Flacon 6 Sgr. echt zu haben

in Merſeburg bei Guſtav Lots.
Brönner's

lecken- Waſſer
zur ſichern Vertilgung der Flecken aus

allen Stoffen,
ſowie zum Waſchen

der Glaceé-Handſchuhe,
in Flaſchen zu 25 und 6 Sgr. nebſt Gebrauchszettel, empfiehlt die

Papierhandlund von Gustav Lots,
Gardinen, Rlousen, Chemösettes, Taschen-

tücher, Piqué, sShiürtings, Chiffons, BRatöäst,
Nansoc, Mull in den verſchiedenſten Deſſins und
Qualitäten empfiehlt zu ſoliden Preiſen

Marie Müller,
Markt Nr. 24.

Anzeige!
Einem geehrten hieſigen und auswärtigen Publikum die erge

bene Anzeige, daß ich meine Tiſchlerei von Weißenſee nach Merſe-
burg, Gotthardtsſtraße Nr. 136. vis à vis dem halben Mond, ver-
legte. Jch werde ſtets bemüht ſein, alle in dieſes Fach einſchlagende
Artikel ganz nach Wunſch der geehrten Beſteller ſchnell und billigſt
anzufertigen und bitte um geneigte Berückſichtigung.

e re eh Louis Nepold, Tiſchlermeiſter.
Unentbehrlich für ſriſt, Comptoire undHaushaltungen Flüſſigen Leim à Flaſche 5 und 3

Sgr. empfiehlt Otto Schultze, Buchbinder, Gotthardtsſtraße.

Zum Bezug von

böhmischer Butterhält ſeine Großhandlung empfohlen

nun rnin Dresden.
Eine zahnſchmerzfreie MWenſchheit!

Tongeſ

ſionirt.

S Kein Zahnschmerz texiſtirt, welcher nicht augenblicklich durch mein welt
berühmtes UniverſalZahnwaſſer ſicher vertrieben wird, S

4 zS wovon ſich Zahnſchmerzleidende auf Verlangen unent-
S geldlich überzeugen können.

S J. Thiele in Rerlin, Jüdenſtraße 22.
z Zu haben in Flaſchen à 5 Sgr. in der alleinigen S

Niederlage für Merſeburg und Umgegend bei Herrn
Gustav Lots.

Allgemein
empfoblen.

NRalürliche Mineral-Brunnen
in friſcheſter Füllung bei

Millionenfach belobt. Eine zahnſchmerzfreie Menſchheit!

Heinr. Schultze jun.
Entenplan Nr. 153.

Glasflaschen zu Bier, Wein Liqueur und Mineralwaſſer, billig und gut,

bei F. W. Stolze Co. in Erfurt.Annahme zur Färberei von M. Wallberg zu Erfurtvon jetzt am Markt im Hauſe des Herrn Weiſen, 2 Seppen hoch.

L. Gorslar.Gerraleate Träger
alte Misenbhahnschienen
gusseiserne Säulen

ſtets vorräthig in der Eiſenhandlung von
Carl Nolle in Weißenfels.

Jede



aus

Jn der mit Gasbeleuchtung verſehenen, 80 Fuß langen eleganten Bude auf dem Roßmarkt, worin ſich das

Rieſenſchlacht- Gemälde von Königgrätz,
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ſowie das großartige unübertreffliche Pamnorama befindet und ſich namentlich die koloſſalen Rundanſichten von ganz Paris, Wien,
Peſth, Ofen auszeichnen, ſowie das mechanisch bewegliche Museum iſt täglich bis Abends 10 Uhr zu ſehen.
Möge Niemand verſäumen, dieſe außergewöhnliche Ausſtellung zu beſuchen und lade hierzu ergebenſt ein.

Burgſtraße 220.
Bührlen, Maler.

Nicht zu überſehen! Burgſtraße 220.
Der große totale Ausverkauf Burgſtraße 220. iſt nür noch kurze Zeit dem hochgeehrten Publikum von Merſeburg und Umgegend

eöffnet, ſämmtliche Waaren ſind um 10 Procent ermäßigt; namentlich mache ich auf einen großen Poſten Leinwand, und breit,
beſonders aufmerkſam.

Burgſtraße 220.
B. Fertige Garderobe wird unterm Selbſtkoſtenpreis verkauft

E. Koſterlitz.
E. Koſterlitz.Pie Lairitzſche Waldwoll- Gichtwalle, das Oel, die Anterkleider,

beſonders aber der Extract zur Selbſtbereitung der ſo überaus heilſamen

Kiefernadel-Bäderwerden allen an Gicht und Rheumatismus Leidenden hierdurch wiederholt angelegentlich empfohlen.
Der Alleinverkauf für Merſeburg befindet ſich bei Moritz Seydel.

kaufe ich jedes Quantum.
Bestes Hausmiüttel.

Himbeeren
Friedrich Schröder.

Der seiner vortrefflichen Wirkungen gegen Husten, Heiserkeit, Brustschmerzen, Catarrh, Krampf- und Keuch-
husten, Verstopfung, Verschleimung ete. überall verbreitete und beliebte Schlesische- Fenchel Honig-
Extract von Emil Szezyrba in Breslau, wird auch mit grossem Erfolge gegen viele Rinderkrankheiten an-
gewendet, worüber Näheres in der Gebrauchsanweisung.
Elbe in Merseburg.

Dresden.
Man bekommt dieses Mittel nur allein echt bei Gustav

„Hotel zur Hkadt Vrag“
wird den hochgeehrten Reiſenden ganz beſonders empfohlen.

aris 1I867.
Preis ö. W.

Fl. 5 I. 60 kr.
i FI. 1 Thlr. PI. 1 fl. 30 kr.

Fl. 15 Sgr. FI. 90 kr.
Probeſfl. 3 Sgr. Prohbelſl. 50 kr.

Preisgekrönt in
Südd. W.

Fl. 5 fl. 50 kr.
PI. 1 fl. A5 kr.

FI. 54 kr.
Probefſl. 23 kr.

Weisser Brust-Syrup
von G. A. V. NMayer in Breslau.

Unübertreffliches Hausmittel gegen veralteten Huſten,
langjährige Heiſerkeit, Verſchleimung, Keuchhuſten,
Katarrhe und Entzündung des Kehlkopfes und
der Luftröhre, acuten und chroniſchen Bruſt und
Lungenkatarrh, Bluthuſten, Blutſpeien und Aſthma.

Es iſt auch wirklich etwas Vortreff-
liches mit dieſem Mittel und ich lege mich gar
nicht zu Bette, wenn ich nicht ein Fläſchchen neben mir
haben kann. Jch leide öfter an Entzündung des
Kehlkopfs. Nichts hilft mir beſſer als Jhr
Syrup, der immer vorhanden ſein muß und den ich
auch den Andern einflöße, ſoweit ſie zu meiner Familie
gehören. Leipzig 23. Februar 1869.

Guſtav Brauns, Verlagsbuchhändler.

Preuss. Preis
FI. 2 Thlr.

Vor Fälſchung und Nachahmung geſichert durch Schutz
marke K. K. Patent v. 7. December 1858 Z. 130/645.

Verkaufsſtelle in Merſeburg bei G. Lots.

Norddeutſcher Dampfer Smmäckt
I. Classe

von Bremen nach Netvyork
fährt am Sonnabend den 3. Septbr. 1870.
Paſſagepreiſe: J. Cajüte 80 Thlr., II. Cajüte 45 Thlr., Zwiſchen

deck 40 Thlr. Courant inel. vollſtändiger Beköſtigung. Kinder
unter 10 Jahren die Hälfte, Säuglinge 3 Thlr.
Ueberfahrts Bedingungen und ſonſtige Auskunft direct durch

G. Lange G Co. in Bremen,
oder deren Vertreter im Jnlande, da die Bremer Auswanderer-
Expedienten contractlich gebunden ſind, nur für den Nordd. Lloyd
Paſſagiere anzunehmen.

Dann folgende Expedition Anfang November 1870.

S 2 3 7

Die billigste und beste Nodenzeitung
ist unstreitig

Die Mocdcenwelt.
Preis für das ganze Vierteljahr 10 Sgr.

In Deutschland hat die Modenwelt an Ruf und Verhrei-
tung allen anderen Moden Zeitungen den Rang abgelaufen,
was sie ihrem vortrefflichen Inhalte, ihrer grossen Reich-
haltigkeit und ihrem billigen Preise zu verdanken hat.
Vornehmlich nimmt die NModenwelt Rücksicht auf die Bedürf-
nisse in der Familie, weniger auf die der grossen Welt.
Sie empfiehlt sich deshalb vorzugsweise allen Müttern und
Töchtern, die Gefallen daran finden, ihre eigene und der
Kinder Toilette, wie die gesammte Leibwäsche selbst her-
zustellen.

Abonnements werden jederzeit angenommen in der Buch-
handlung von Friedrich Sstollberg.
Dr. Woskalinis Magenkrampfliqueur,
bewährtes Mittel gegen: jed. Art Magenkrämpfe, geprüft v. d.
fürſtl. S. Rud. Kreisphyſikus Dr. Schwarz und. anderen Autorit.,
allein echt fabriz. b. Th. Lichtenheldt in Wildenſpring in Thü-
ringen, zu bezieh. d. deſſen Agent Hrn. R. Bergmann in Mer-
ſeburg. à Flacon in Quart- Größe 15 Sgr.

Rottig's Restauration.
Unterzeichneter empfiehlt das ſehr beliebte Magdeburger und

Köſener Weißbier in Flaſchen in und außer der Reſtauration.
Rottig.

Tivolikheater auf derFunkenburg.
Donnerstag den 14. Juli. Zum 1. Male: (Neu) Die Har-

fenschule, Jntriguenſtück in 3 Acten von A. E.
Brachvogel.
Zum 1. Male: (Neu) Barbara VUbrykK, oder:
Das Nonnengrab zu KrakKau, Zeitgemälde
in 4 Abtheilungen nebſt einem Vorſpiel: Der Jesmuiät
und sein Bündniss, getreu nach geſchichtlichen
Thatſachen von Dreſto. Muſik von Georg Otto.

Merſeburger Landwehr-Verein.
III. Quartal-Verſammlung.

Sonntag den 17. d. M., Nachm. A Uhr,
im Thüringer Hofe.

Das Erſcheinen ſämmtlicher Mitglieder unter Hinweis auf den
betr. Statuts8. iſt geboten. Das Direectorium.

Freitag.



Riſchgarten.Mittwoch den 13. Juli A. re conoor.
C. Schütz, Stabstrompeter.

O.
Zum Sternschiessen, Concert und Ball Sonn-

tag den 17. d. M. ladet freundlichſt ein
Chriſtel, Gaſtwirth.

Omnibusabfahrt von Lutze's Bierhalle pr. 1 Uhr.
Eine Viehmagd, die ſogleich in den Dienſt eintreten kann,

wird geſucht Merſeburg, Gotthardtsſtraße Nr. 96.
Einige junge Mädchen finden dauernde Beſchäftigung bei

J. Lindner, Gotthardtsſtraße.
Vier Schlüſſel an einem Ringe ſind auf dem Wege nach dem

Badeplatze gefunden worden. Gegen Erſtattung der Jnſertionsge-
bühren abzuholen bei Lutze (Bierhalle).

Am Donnerstag Abend 6 Uhr iſt mir beim Spazierenfahren
im Schloßgarten mein ziemlich großer Sonnenſchirm unbemerkt aus
dem Rollwagen auf den Weg gefallen. Der ehrliche Finder erhält
für Zurückgabe deſſelben 1 Thaler Belohnung.

von Trotha Burgſtraße Nr. 229.
Jch warne Jedermann, von meiner Frau, Friederike geb. Beßler,

irgend welche Wirthſchaftsſachen oder andere Gegenſtände zu kaufen
oder ſonſt anzunehmen, da ich alles gerichtlich reclamiren werde.

Friedrich Eduard Köhler, Geſchirrführer.
Todesanzeige und Dank.

Am 2. Juli entſchlief nach nur eintägigem Krankenlager unſer
guter Gatte und Vater, der Cantor emer. Johann Chriſtian Böhme
zu Günthersdorf im Alter von 75 Jahren. Wer ihn in ſeinem
frommen Wirken gekannt hat, wird unſern Verluſt und Schmerz
ermeſſen können. Aber tröſtend und erhebend ſind für uns die viel-
fachen Beweiſe der innigen Liebe und Verehrung geweſen, welche
den Entſchlafenen bei ſeiner Beerdigung zu Theil geworden ſind und
es drängt uns, allen dieſen Theilnehmern und Verehrern unſern
herzlichſten Dank auszuſprechen. Dank dem Herrn Paſtor Dr.
Schürer in Piſſen für die erhebende und tröſtende Rede am Sarge,
Dank der lieben Schuljugend dortſelbſt für den Geſang und Be
gleitung des Sarges, herzlichen Dank aber vor allem der Gemeinde
Altranſtädt, die es ſich nicht hat nehmen laſſen, ihren 43 Jahre
lang in ihrer Mitte wirkenden Lehrer auch nach ſeinem Tode in
ihrer Mitte zu haben und ihm den ſchönſten Platz auf ihrem Fried-
hofe auszuwählen. Dank dem Herrn Paſtor Saran für die tröſtende
Trauerrede in der Kirche und aufopfernde Liebe am Begräbnißtage.
Dank den Herren Lehrern der Umgegend für die ſchönen Geſänge
am Grabe, Dank der lieben Schuljugend von Altranſtädt für den
reichen Schmuck des Sarges. Dank endlich Allen welche den Da-

Der liebe Gott
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Herzlichen Dank allen Denen, welche meiner lieben Frau
Marie Grune während ihrer langen Krankheit hülfreichen Beiſtand
geleiſtet und ihren Sarg mit Kränzen und Blumen geſchmückt haben.
Insbeſondere dem Herrn Dr. Triebel für ſeine raſtloſen Bemühun-
gen, dieſelbe am Leben zu erhalten und dem Herrn Paſtor Gru-
ner für ſeine Troſtesworte, welche unſern Herzen lindender Balſam

waren. Carl Grune nebſt 4 Kindern.
Der Frühling kam der Sommer iſt gekommen,
Und Alles grünte, blühte, wuchs zum Licht.
Was Allem galt, nur einem iſt's genommen,
O Thürmlein! Thürmlein! größer wirſt Du nicht.

Zur gefälligen Beachtung.
Bekanntmachungen aller Art, welche für die nächſten Nummern

des Kreisblatts beſtimmt ſind, werden bis jeden Montag und Don-
nerstag, ſpäteſtens Abends S Uhr, erbeten und ſind entweder im
Laden des Herrn G. Lots oder in der unterzeichneten Expedition bis
dahin abzugeben, ſpäter eingehende können nicht mit Beſtimmtheit
auf die Aufnahme im nächſten Stück rechnen. Alle dieſe Bekannt-
machungen müſſen mit dem Namen und Charaeter des Einſenders
verſehen ſein, und im Fall dieſe in dem Jnſerat ſelbſt nicht ſchon
enthalten ſind und mit abgedruckt werden ſollen, ſind ſolche in einer
Ecke oder auf der Rückſeite deſſelben anzubringen; an ein

ehende Jnſerate und ſolche, welche Be-
eidigungen 2e. enthalten, finden keine

Aufnahme.
Expedition des Kreisblatts.
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Auf die Donnerstag ſtattfindende erſte Aufführung Brachvogelz
geiſtreicher „Harfenſchule“ wird ein geehrtes Publikum ganz
beſonders aufmerkſam gemacht.

Kirchennachrichten von Merſeburg.
Dom. PFaeat.
Stadt. Geboren: dem Conditor Kopp eine Tochter dem Briefträger

Oeſtert eine Tochter dem Bürger und Seifenfabrikant Wirth eine Tochter dem
Fabrikant Fiſcher ein Sohn. Getrauet: der Schuhmacher C. A. Dieß mit
Jgfr. H. M. E. Kurze aus Halle; der Maurer F. A. Klee mit Jgfr, F. D.
Bielig hier der Fleiſcher und Muſikus F. G, Dippmer mit F. A. Böttcher hier
der Schneider H. B. Pechmann mit H. F. Th. Benke hier. Geſtorben: die

des Stadt Hauptkaſſen Buchhalters Hootz, 10 W. 2 T. alt, an
wäche.

Donnerstag Nachmittags 5 Uhr Gottesackerkirche: Hr. Paſtor Heineken
Neumarkt. Faeat.
Altenburg. Geboren: dem Premier Lieutenant bei der Landwehr Ar-

tillerie und Regierungs Secretariats Aſſiſtent Wächter eine Tochter Getrauet;
der Drucker und Färbermſtr. J. Mayer mit A. M, Schlegel. Geſtorben:
der jüngſte Sohn des Schuhmacher Zehle, 1 J. 10 M. alt, an Verzehrung; der
Bürger und Kupferſchmiedemſtr. Köppe, 67 J. 2 W. alt, an Speiſeröhre Ver
engerung; die Ehefrau des Fabrikarb. Grune, 30 J. 6 M. alt, an der Waſſerſucht.

Rirchennachrichten von Lauchſtädt: Juni.
Geboren: ein unehel. Sohn dem Bürger und Handarb. Bamberg eine

Tochter dem Bürger und Maurer A, Walther eine Tochter dem Stellmacher
Flohr eine Tochter ein unehel. Sohn. Getrauet: der Schuhmachermſtr.
Jggſ. Lippold mit Jgfr. H. Röckert. Geſtorben: die Ehefrau des verſtorbenen
Handarb. Nautze, im 74. J,, an Altersſchwäche; die Tochter des Amtmanns Nägler,
im 3. J., an Lungenentzündung der älteſte Sohn des Handarb. Barthold, im
26. J., von einem Thorflügel erſchlagen der außerehel, ungetaufte Sohn der Ru
dolph am 1. T., an Schwäche die Ehefrau des verſt. Königl. Gerichtsboten
Kömmpel, im 62. J,, iſt überfahren.

Rechnungsabſchluß
des Vorſchuß Vereins zu Merſeburg, eingetragene Genoſſenſchaft

pro Monat Juni 1870.

m2

Einnahme. Thlr. Sgr. Pf.
Kaſſenbeſtand vom Monat Mai 2243 20 8
Rückzahlungen auf g n Vorſchüſſe 35848 26 9
Zinſen der Vorſchuß Empfänger 1078 20 7
Vereinscapital, Monatsſteuern der Mitglieder. 220 13 7
Aufgenommene Darlehne 4193 5Reſervefonds 10Jnsge mein. 1253 21 9Summa 44848 18 1

Ausgabe. Thlr. Sgr. Pf.
Gegebene Vorſchüſſe 36162 20Zurückgezahlte Darleh ne 3979 28 7
Gezahlte Jinſen 26 12 2Zurückgezahltes Vereinscapital, Monatsſteuern

Verwaltungskoſten e 188 10 9Reſervefonds

Jnsgemein 1067 140 7Summa 41424 22 7
Mithin Beſtand 3423 25 9

J. Bichtler. G. Schumpelt.
Theater.

Daß das Alte, wenn es gut iſt, ewig neu bleibt, beweiſt die Zauberpoſſe
mit Geſang „Lumpacivagabundus“ von Neſtroy, welche am Sonntag unſere Bühne
paſſirte. Wir halten es nicht für nöthig, die einzelnen Rollen zu beleuchten,
da die Darſtellung im Allgemeinen eine durchaus gelungene war, nur hätten wir
bei einzelnen Geſangspiècen mehr Präciſion gewünſcht; indeß wollen wir über
dieſen kleinen Mangel hinwegſehen da eine Zauberpoſſe eben keine Oper iſt. Auch
vermißten wir den Uebergangsmoment zwiſchen der vorletzten und letzten Scene
des Stückes es frappirte, daß die beiden Vagabunden welche ſich eben noch in
ihrer ganzen Größe als unverbeſſerliche Subjecte gezeigt hatten, und durch den
Feenkönig Stellaris der Strafe überantwortet wurden plötzlich als ordentliche
Männer und Familienväter erſcheinen. Dieſe Lücke ſchien auch auf das Publikum
fühlbar zu wirken, da ein großer Theil deſſelben, jedenfalls in der Erwartung
einer mehr befriedigenden Entwickelung unſchlüſſig ſchien, ob es die Plätze ver
laſſen ſolle, wodurch auch der der Darſtellung des Stückes gebührende Applaus
etwas ermattet wurde. Beſondere Erwähnung verdient Hr. Köhler, welchen wir
ſchon längſt als routinirten und denkenden Künſtler ſchätzen in ſeiner Leiſtung
als Knieriem. Herr Köhler zeichnete ſowohl durch Maske als Spiel das Prototyp
eines wahren Vagabunden mit einer Treue, über welche wir unſere Anerkennung
auszuſprechen nicht unterlaſſen dürfen. Wir wünſchen dem braven und fleißigen
Künſtler auf ſeiner ferneren Laufbahn weitere viele glänzende Erfolge.

Wir glauben im Sinne des Publikums zu ſprechen, wenn wir Hrn. Dir.
Krafft um Wiederholung dieſes Stückes erſuchen, obgleich wir hierbei recht die
Schwierigkeiten zu würdigen wiſſen, welche mit der Aufführung deſſelben, beſonders
in Bezug auf den Coſtüm Wechſel, verbunden ſind. W.

Der Styl iſt der Menſch, ſagt Buffon, hauptſächlich in der
Anwendung auf Briefe. Von den Annoncen könnte man ſagen:
Der Styl iſt der Erfolg. Die Anzeige, die kurz und bündig das,
worum es ſich handelt, ſagt, prägt ſich bei Weitem beſſer ins Ge
dächtniß des Leſers ein, als eine deſſelben Jnhalts mit vielen Um-
ſchweifen. Vor langen Auseinanderſetzungen ſchrickt der Leſer zurück

die kurze Form wirbt die meiſten Leſer. Bei kurzem Ausdruck
kann der Jnſerent den Raum für größere Schrift verwenden, die
Annonce alſo augenfälliger machen. Bündiger Styl vermeidet am
beſten den marktſchreienden Ton, der beim Leſer leicht Mißtrauen
erweckt, und ſetzt an die Stelle leerer Anpreiſung die Gründe
für die Empfehlung. Knapper Ausdruck geſtattet, die Quinteſſenz
der Annonce mit wenig Worten in größerer Schrift hervorzuheben,
knapper Ausdruck erlaubt die auffälligſten Formen des Jnſerats
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das Eine wie das Andere erhöht den Erfolg. Bündige Kürze war
ſchon oft die Urſache, daß Geſuche um Stellen c. Gehör fanden,
ver ſich kurz faſſen kann den Werth der Zeit ſchätzen ge-

t hat.km Der eigene Vortheil weiſt den Jnſerenten darauf hin, auf die

orm der Anzeige beſonderen Werth zu legen, und es kommen ihnen
dabei die Annoncen Büreaux, namentlich das größte derſelben, das
der Herren Haaſenſtein Vogler, entgegen indem man
dort ohne beſondere Vergütung die Abfaſſung der Anzeigen übernimmt.

Die großen Reformen und der Landtag.
Es iſt hier neulich durch unwiderlegliche Thatſachen feſtgeſtellt

worden daß die großen Reformengeſetze in den letzen Jahren nicht
am Herrenhauſe, ſondern am Abgeordnetenhauſe geſcheitert ſind: die
Kreisordnung das Unterrichtsgeſetz und die Hypothekenreform ſind
im Abgeordnetenhauſe nicht ſoweit gefördert worden, daß das Herren
haus ſich mit denſelben hätte beſchäftigen können.

An dieſer unbedingt feſtſtehenden Thatſache läßt ſich durch Ver-
muthungen über das mögliche Verhalten des Herrenhauſes, wenn
daſſelbe über die Geſetze zu beſchließen gehabt hätte, Nichts ändern.

Dieſe Vermuthungen gründen ſich überdies nur auf die Aeuße-
rungen einzelner hervorragender Mitglieder des Hauſes, die Erfah-
rung aber hat gelehrt, daß bei den Entſcheidungen des Herrenhauſes
über Vorlagen, auf welche die Staatsregierung einen erheblichen
Werth legt, ſchließlich die ernſte und gewiſſenhafte Rückſichtnahme
auf die Auffaſſungen der Regierung und der Wunſch einer Ver-
ſtändigung mit derſelben ſtets von bedeutendem Gewichte ſind.

Die oft wiederholte Behauptung, es ſei „weltkundig“, wie
viele Reformen das Herrenhaus bereits vereitelt habe, iſt trotz ihrer

Zuverſichtlichkeit durchaus unrichtig und findet namentlich in Bezug
auf die „Reformpläne der Regierung“ in der Geſchichte der letzten

Jahre keine Beſtätigung. Die conſervative Partei und das Herren
haus haben vielmehr auch Reformen, welchen ſie zunächſt aus grund-
ſätzlichen Bedenken „kühl“ gegenüberſtanden, dennoch angenommen,
um die Regierung in ihrer Geſammtpolitik zu unterſtützen. Kein
bedeutenderer Reformplan der Regierung iſt neuerdings am Herren-
hauſe oder an der conſervativen Parkei geſcheitert, und wenn Graf
Bismarck ſich zur Ueberwindung jener Bedenken wie liberale Blätter
hervorheben hier und da veranlaßt ſah, die conſervative Partei an
die Nothwendigkeit eines feſten Zuſammengehens und einer ſichern
Unterſtützung der Regierung im gemeinſamen patriotiſchen Jntereſſe
zu mahnen, ſo ſind ſeine Vorſtellungen nach dieſer Seite hin doch
niemals vergeblich geweſen ſondern das Herrenhaus und die con-
ſervative Partei haben die Regierung in der That in allen ihren
wichtigen Aufgaben und Beſtrebungen ſelbſt unter Ueberwindung
lebhafter Gegenſtrömungen, ſo oft es auf eine thatſächliche Entſchei-
dung ankam, durchweg unterſtützt; recht im Gegenſatze zur libe-
ralen Partei, welche ſelbſt bei Geſetzen, die ihren Auffaſſungen weſentlich
entſprachen und die von ihr hinterher als hocherfreuliche Fortſchritte
gerühmt werden, wie das Strafgeſetzbuch, die Ehre des ſchließlichen
Vollbringens vorzugsweiſe der conſervativen Partei überließ.

poſſe Doch man ſcheint auch auf liberaler Seite bereits eingeſehen
ühne J zu haben, daß der Verſuch, dem Herrenhauſe die Verantwortlichkeit
hten. für das Scheitern der Reformgeſetze aufzubürden, verunglückt iſt.

über Dagegen wird jetzt die Regierung dafür zur Verantwortung ge-
Auch zogen: es ſei, ſagt man, nicht möglich geweſen, in einer Seſſion

alle die Geſchäfte zu beſorgen welche die Miniſter vorgelegt hatten,
Ordnung der Finanzen, Kreisverwaltung, Unterrichtsgeſetz, Hy

liche pothekenreform, das Alles in einer Seſſion zu bewältigen, ſei von
kum vorn herein undenkbar geweſen!
ung Dieſe Klage iſt nach den gemachten Erfahrungen in der That
n nicht von der Hand zu weiſen, es erſcheint vielmehr dringend erfor-
wir derlich, dieſelben näher in Betracht zu ziehen nur muß man auch
ung hier richtig abwägen wen eigentlich die Verantwortung für den be
typ gangenen Fehler trifft.
n „Verſtändiger Weiſe kann man fragen, wie die Miniſter zu
8 einer ſolchen Ueberhäufung gekommen waren“, das iſt gewiß ſehr
dir. richtig, aber daß gerade die Liberalen ſo fragen, das iſt einiger-
die maßen auffällig denn die Antwort auf jene Frage iſt: vor Allem
ers durch die Liberalen ſind die Miniſter zu ſolcher Ueberhäufung ge

drängt worden. J
n Die liberalen Politiker, welche ja auch jetzt wieder der Welt

vorreden, Preußen „habe auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts
Je und der unmittelbaren Staatsdinge beinahe ein halbes Jahrhundert
ne nachzuholen“, „jetzt dringe die Fülle des Stoffs mit bewältigen-
ick der Macht auf uns ein“, dieſe ſelben Politiker haben ſeit 1866
af eine allſeitige Reform des ganzen Staatsweſens und der ganzen
je Geſetzgebung die Reform der Verwaltung, der Juſtiz, des Kirchen

und Schulweſens, die Reform des Preßgeſetzes, des Vereinsgeſetzes,
n Finanzreformen jeder Art und noch Andere verlangt, und zwar

Alles auf ein Mal. Es genügte ihnen nicht, daß die dige
zunächſt alles dasjenige zu ordnen bedacht war, was zur Einfügung

r der neuen Provinzen unerläßlich war, und was ſich aus der Neu-
geſtaltung der Monarchie als dringendes Bedürfniß der Geſetzgebung

igab, es genügte ihnen nicht, daß einzelne wichtige Reformen

in Angriff genommen, andere für eine nahe Zeit vorbereitet wur
den, ſt verlangten ſofort und auf allen Gebieten gleichzeitig die
umfaſſendſten Reformen, und dieſelben Blätter, welche jetzt ſo ver
wonderte Fragen über die Fülle des Stoffs ſtellen, verdächtigten
auf jede Weiſe den guten Willen derjenigen Miniſter, welche jenem
allſeitigen Drängen nicht alsbald Folge leiſteten.

Auch jetzt noch wird von derſelben Seite dem Miniſter des
Jnnern vorgeworfen daß er die Kreisordnung erſt in dieſer Seſſion
vorgelegt habe; aber wäre ſie denn neben den dringenden Aufgaben
der vorigen Seſſion damals raſcher gefördert worden hätte ſie
ein beſſeres Schickſal gehabt, als die Hypothekenordnung? Dieſes
Geſetz war damals dem Abgeordnetenhauſe vorgelegt, ohne daß
andere große Reformaufgaben daneben vorlagen, und doch gelangte
es nach vier Monaten nicht zur Berathung im Hauſe. Es iſt thö
richtes Geſchwätz, wenn man ſolchen Thatſachen gegenüber jetzt
zu ſchreiben wagt: „Dem Abgeordnetenhauſe ſoll nicht die Zeit
gelaſſen werden deren es zu bedürfen glaubt.“ Nur darum han-
delt es ſich, daß man, nachdem das Abgeordnetenhaus ſich zur
Berathung eines Geſetzes erſt eine ganze Seſſion und nachher wie
derum vom October bis zum 31. Januar Zeit gelaſſen auf libe-
raler Seite nicht ſo ungerecht ſein darf, hinterher das Herrenhaus
wegen Vereitelung der Reformen anzuklagen.

Nein ſo lange im Abgeordnetenhauſe die Behandlung der
parlamentariſchen Aufgaben und die Stellung der Parteien zu den
ſelben nicht eine andere wird, ſo lange wird es nicht möglich ſein,
mehrere große Reformen neben einander zu erledigen.

Das wird in Zukunft die Regierung bei den Vorlagen für
den Landtag allerdings ſtrenger als bisher zu berückſichtigen haben
in gleichem Maße aber wird es hoffentlich die liberale Partei be-
herzigen und demgemäß davon ablaſſen, von der Regierung alle
möglichen wichtigen Geſetzentwürfe zu verlangen, um nachher keinen
derſelben durchzuberathen.

Sollen aber umfaſſendere Reformen überhaupt gelingen, ſo iſt
vor Allem nöthig, die Beſtimmung der Geſchäftsordnung aufzuhe-
ben, wonach ein Entwurf, der während einer Seſſion nur in einem
der beiden Häuſer berathen worden iſt, in der nächſten Seſſion im
andern Hauſe nicht weiter berathen werden darf, ſondern in
beiden Häuſern von vorn behandelt werden muß. Wenn feſtgeſetzt
wird, daß innerhalb derſelben Legislatur (ſo lange alſo keine Neu
wahlen dazwiſchen gekommen ſind) die Verſtändigung über Geſetz
entwürfe zwiſchen beiden Häuſern möglich bleiben ſoll, ſo werden
große Aufgaben der Geſetzgebung viel leichter durchzuführen ſein,
als jetzt, wo die eifrige Arbeit wehrerer Monate Seitens des einen
Hauſes verloren iſt, wenn es für die Berathung im anderen Hauſe
zu ſpät geworden iſt.

Je mehr die Sitzungen der verſchiedenen parlamentariſchen
Körperſchaften ſich jetzt bei uns drängen und gegenſeitig beengen,
deſto nothwendiger iſt es, wenigſtens die äußeren Hinderniſſe prak-
tiſcher Ergebniſſe und Erfolge wegzuräumen.

Verzeichniß
der bei dem Königl. Kreisgericht Merſeburg pro

1869 rechtskräftig verurtheilten Perſonen.
1) Heſſelbarth, Julius, Handarbeiter aus Schafſtädt, wegen

Amtsbeleidigung 14 Tage Gefängniß.
2) Herting, Auguſt, Handarbeiter aus Schafſtädt, wegen Amts

beleidigung 14 Tage Gefängniß.
3) Herting, Auguſt, Handarbeiter, Heſſelbarth, Julius, Hand-

arbeiter, beide aus Schafſtädt, ein jeder wegen Diebſtahls im
Rückfalle 6 Wochen Gefängniß und Nebenſtrafen auf 1 Jahr.

4) Hey, Friedrich, Schneidermeiſter aus Lauchſtädt, wegen Dieb-
ſtahls 10 Tage Gefängniß.

5) Fiſcher, Johanne Friederike, Dienſtmagd aus Lützen wegen
Diebſtahls im Rückfalle 1 Monat Gefängniß.

6) Peter, Johann Adolph, Arbeiter aus Kitzen, wegen Diebſtahls
14 Tage Gefängniß.

7) Scheibe, Franz, Schuhmacherlehrling aus Halle, wegen Unter-
ſchlagung 1 Woche Gefängniß.

8) Strenz, Auguſt, Handarbeiter aus Lauchſtädt wegen Beleidi-
gung eines Zeugen 1 Woche Gefängniß.

9) Rohmann, Auguſt Wilhelm, Dienſtknecht aus Schladebach,
wegen Diebſtahls 14 Tage Gefängniß.

10) Gericke, verehel. Friederike, geb. Ochſe aus Weßmar, wegen
Diebſtahls 10 Tage Gefängniß.

11) Kamm, Wilhelm, Arbeiter aus Lennewitz, wegen Vornahme
unzüchtiger Handlungen 3 Monate Gefängniß.

12) Neuthor, verehel. Arbeiter, Friederike, geb. Krieger aus
Merſeburg, wegen Beleidigung einer Behörde 4 Tage Gefängniß.

13) Dietrich, Louiſe, Dienſtmagd aus Günthersdorf, wegen
ſchweren Diebſtahls 6 Monate Gefängniß und Nebenſtrafen auf
1 Jahr.

14) Hauſchild, unverehel. Wilhelmine Pauline aus Teuditz, wegen
Diebſtahls 3 Wochen Gefängniß.

15) Saupe, Guſtav, Maurer aus Merſeburg, wegen Beleidigung
einer Behörde 3 Wochen Gefängniß.

(Prov. Correſp.)
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16) Störtzer, Guſtav, Fabrikarbeiter aus Merſeburg, wegen
Diebſtahls 14 Tage Gefängniß.

17) Schlag, Gottfried, Fleiſcher aus Daspig, wegen Beamtenbe-
leidigung 14 Tage Gefängniß.

18) Deparade, verehel. Handarbeiter Wilhelmine, geb. Luther
aus Raßnitz, wegen Diebſtahls 3 Wochen Gefängniß.

19) Haak, Gottfried, Arbeiter aus Geuſa, Beyer, Friedrich Emil,
Arbeiter daher, beide wegen Unterſchlagung, erſterer mit 10
Tagen, letzterer mit 1 Woche Gefängniß.

20) Abitzſch, Friedrich, Handarbeiter aus Unterraſchwitz, wegen
Betrugs mit 3 Monate Gefängniß und 50 Thlr. Geldbuße event.
1 Monat Gefängniß und Nebenſtrafen auf 1 Jahr.

21) Zehr, Friedrich, Handarbeiter aus Draſchwitz, wegen Dieſtahls
im Rückfalle mit 3 Wochen Gefängniß.

22) Holland, Friedrich Reinhold Lohnkellner aus Halle, wegen
Diebſtahls mit 9 Monate Gefängniß, Entziehung der Ehren-
rechte auf 2 Jahr und Stellung unter Polizeiaufſicht auf 2 Jahr.

23) Kanoſchky, Karl, Handarbeiter aus Merſeburg, wegen Tieb-
ſtahls 1 Monat Gefängniß und Unterſagung der Ehrenrechte
auf 1 Jahr.

24) Gerſtenberger, Ernſt Louis, Botenmann aus Schkeuditz,
wegen mehrfacher Unterſchlagung mit 6 Wochen Gefängniß und
Unterſagung der Ehrenrechte auf 1 Jahr.

25) Bauer, Karl Auguſt, genannt Lehmann oder Lange aus Döll-
nitz, wegen Betrugs 2 Tage Gefängniß.

26) Brandes, Emil, Kaufmann aus Lauchſtädt 1 Woche Ge
fängniß, wegen einfachen Bankerot.

27) Rentzſch, Eduard Tagelöhner früher Bäckermeiſter aus Mer-
ſeburg, wegen Vermögensbeſchädigung 2 Tage Gefängniß.

28) Meinhardt, Friedrich, genannt Benndorf aus Klein Göhren,
wegen Diebſtahls und Betrug 6 Wochen Gefängniß und Unter-
ſagung der Ehrenrechte auf 1 Jahr.

29) Blüthner, Karl Erdmann, Kaufmann aus Merſeburg, wegen
einfachen Bankerots 14 Tage Gefängniß.

30) Friedemann, Emilie, unverehel. aus Droyßig, wegen Dieb-
ſtahls im wiederholten Rückfalle 7 Monate Gefängniß und Neben-
ſtrafen auf 2 Jahr.

31) Pfeil, Karl, Handarbeiter aus Delitz a/B., wegen Amtsbe-
leidigung 1 Woche Gefängniß.

32) Knoth, Thereſe, unverehel. aus Merſeburg, wegen Unter-
ſchlagung im Rückfalle 1 Monat Gefängniß und Unterſagung
der Ehrenrechte auf 1 Jahr.

33) Botor, Franz Bruno, Kellner aus Sucholona in Schleſien,
wegen Amtsbeleidigung 1 Woche Gefängniß.

34) Jahr, verehel. Oekonom Johanne Friederike, geb. Kötteritz
aus Meuſchau, wegen mehrfacher Vermögensbeſchädigung mit
20 Thlr. Geldbuße im Unvermögensfalle 1 Woche Gefängniß.

35) Rockſtroh, Karl, Handarbeiter aus Freyburg, wegen Dieb-
ſtahls 14 Tage Gefängniß.

36) Eichler, Auguſt, Schenkwirth aus Merſeburg, wegen ſtraf
baren Eigennutze 1 Woche Gefängniß.

37) Marſchalsky, Roſine, geb. Mehnert aus Schkeuditz,
Marſchalsky, Chriſtiane, geb. Lorenz daſelbſt,
Wengler, verehel. Chriſtiane, geb. Scherbe eben daher,

ſämtliche wegen Diebſtahls, erſterer mit 6 Monaten Gefäng- t
niß, die beiden letzteren dagegen mit 3 Wochen Gefängniß.

38) Freitag, Franz, Handarbeiter aus Oberkriegſtädt, wegen Dieb-
ſtahls 14 Tage Gefängniß

39) Rudolph, Gottlob, Handarbeiter aus Burgliebenau, wegen
Holzdiebſtahls in weitern 3. Rückfalle 5 Wochen Gefängniß und
Nebenſtrafen auf 1 Jahr.

40) Löſer, Ferdinand, Schuhmachermeiſter aus Hohenlohe, wegen
ſtrafbaren Eigennutze 1 Woche Gefängniß.

41) Mehnert, Karl, Glaſermeiſter aus Schkeuditz, wegen Unter
ſchlagung 1 Monat Gefängniß und Unterſagung der bürgerlichen
Ehrenrechte auf 1 Jahr.

42) Wiener, Wittwe Louiſe, geb. Berthold aus Teuditz, wegen
Diebſtahs im Rückfalle 4 Wochen Gefängniß.

43) Traue, Wilhelm, Schuhmachergeſell aus Merſeburg, wegen
ſchweren Diebſtahls 7 Monate Gefängniß und Nebenſtrafen auf
2 Jahr.

44) Hempel, Johann Michael, Dienſtknecht aus Wengelsdorf,
wegen Diebſtahls 1 Woche Gefängniß.

45) Schönfeld, Franz, Korbmacher aus Breslau, wegen Dieb-
ſtahls 2 Monate Gefängniß und Unterſagung der Ausübung der
bürgerlichen Ehrenrechte auf 1 Jahr.

46) Hentzſch, Herrmann Dienſtknecht aus Weißenfels, wegen
Diebſtahls 3 Wochen Gefängniß.

47) Fauſt, Auguſt, Handarbeiter aus Lützen, Thalheim, Guſtav
daſelbſt, ein jeder wegen mehrfachen Diebſtahls 9 Monate
Gefängniß und Nebenſtrafen auf 1 Jahr.

48) Erbentraut, Wilhelm, Arbeiter aus Balditz, wegen ſtraf-
baren Eigennutz im Rückfalle 1 Woche Gefängniß.

49) Kleeberg, Karl, Buchbinder aus Merſeburg wegen U
h terſchlagung im Rückfalle 1 Monat Gefängniß undder an auf 1 Jahr. ſngeet Unterſagung

50) Hoffmann, Johanne, unverehel. aus Merſeburg, wefachen Diebſtahls 3 Monat Gefängniß und Uſierſagbne a
Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte auf 1 Jahr. er

51) Sander, Johann Friedrich, Maurergeſell aus Schkeuditz, we
mehrfachen Diebſtahls im wiederholten Rückfalle 2 Jahr gung
haus und Stellung unter Polizeiaufſicht auf 2 Jahr.

52) Teichmann, verehel. Handarbeiter, Emilie geb. Stein aus

v De h e Gefängniß.neſe, verehel. Ziegelmeiſter, Johanne geb. TW wegen 14 Tage Gefängniß. heewag an
öwe, Herrmann, Maſchinenbauerlehrling,r Monate Gefängniß. brung. wegen ſhwer

55) Wer z, Johann Friedrich, Kaufmann aus Merſeburöffentlicher Beleidigung eines Mitgliedes der ereke Dich

10 Thlr. Geldbuße, im Unvermögensfalle 4 Tage Gefängniß
56) Lichtenfeld, Karl, Handarbeiter aus Milzau, wegen Unter

wen 1 Monat Gefängniß und Verluſt der Ehrenrechte auf
Jahr.

57) Peter, Johann Adolph, Handarbeiter aus Lützen, wegenfachen Diebſtahls 3 Monate Gefängniß und Se en

v e l, Schuhmach enietze, Karl, Schuhmacher aus Merſeb 3Wagung 3 ingniß. r urg, wegen Unter J ſich zur
59) Werner, verehel. Oebſter, Amalie geb. Schumann jverehel. Handarbeiter, beide aus Meng wegen ſag und fü

die erſtere 4 Wochen, die letztere 14 Tage Gefängniß. S viet
60) Müller, Auguſt Handarbeiter aus Balditz, wegen Diebſtahls darbiet:

e r n e r u auf 1 Jahr ſämmtranke, Auguſt, Handarbeiter aus Lützen, w mat Gefängniß. ven, wegen Unterſchlagung
62) Löther, Auguſt Gottfried, Handarbeiter aus Schafſtädt, Deparad, Guſtav, Handarbeiter ebendaher, Wege Wprſagey

Diebſtahls, Lrſterer 2 Monate Gefängniß und Ehrenrechtsver- behörde
luſt auf 1 Jahr, der letztere 6 Wochen Gefängniß und Ehren- ſtimmt

De auf 1 Jahr.63) Schmidt, Gottfried Louis, Schmiedegeſell aus Dörſtewi
wegen Diebſtahls im Rückfalle 6 Wochen Gefängnie r auf 1 Jahr. 9 Kngvit und Chrs

64) Walther, Andreas, Nachtwächter aus Oeglitzſch, Waltheverehel. Wilhelmine geb. Schunke ebendahe r An ber
digung, erſterer mit 10 Tagen Gefängniß, die letztere dagegen
mit 12 Thlr. Geldbuße im Unvermögensfalle 6 Tage Gefängniß

65) Seifert, verehel. Handarbeiter, Johanne geb. Schlag aus
Merſeburg, wegen Diebſtahls im Rückfalle 14 Tage Gefängniß.

66) z arg Wgzn, r e z Schmiedegeſellaus Magdeburg, wegen Unterſchlagung 1 Monat GefängniEhrenrechtsverluſt auf 1 Jahr. u hingnis dw
67) Kirchſchlegel, Friedrich Alexander, Lohndiener aus Merſeburg,

wegen Diebſtahls im wiederholten Rückfalle 1 Jahr Gefängniß
und Nebenſtrafen auf 1 Jahr.

(Ferſſebung ſolgt)

Rättſel.
Zwei holde Schweſtern denket Euch,
An Bau, Geſtalt und Farbe gleich,
Und ohne Kunſt an Schönheit reich.
Durch friſchen Glanz gefallen ſie;
Nahm eine ſchon für ſich allein
Den höhern Platz auf immer ein,
So ſtören ihre Harmonie
Doch Eiferſucht und Mißgunſt nie,
Sie küſſen, ſtill und ſchweſterlich,
Jn unſchuldsvollem Bunde ſich,
Bis, wie gewöhnlich, ein Moment,
Ein Wort ein Seufzer, beide trennt;
Doch jede kehrt im Augenblick
Zum alten Bündniß gern zurück.

J Verloreniſt eine Granatbroche im Schloßgarten oder in der Nähe deſſelben.
Der ehrliche Finder wird erſucht, dieſelbe gegen eine gute Belohnung
Oberaltenburg Nr. S19. Treppe hoch abzugeben.

Verloren.
Am A. d. M. iſt ein goldener Uhrſchlüſſel nebſt Kettchen ver

loren worden. Der Finder wird gebeten, denſelben gegen Belohnung

abzugeben bei H. Müller, Klempnermſtr.
Heute früh 4 Uhr entſchlief ſanft nach langem ſchweren

Krankenlager unſer guter Vater, der Schuhmachermeiſter Wilhelm
Gleye. Dies allen Verwandten und Freunden zur Nachricht und
bitten um ſtilles Beileid

die trauernden Hinterbliebenen.
Merſeburg den 12. Juli 1870.

Redaction, Druck und Verlag von L. Jurk.
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